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BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG M 
�--------------------------------------------------------����=------� 

GZ 68.213/36-I/B/5A/94 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sachbearbeiter: 
Mag. Agatha Strohmer 
Tel.: 531 20-5813 
Dr. Siegfried Stangl 
Tel.: 531 20-5816 

Novellierung des Bundesgesetzes übe \. , "  .. r:-2 4G;ru� 
technische Studienrichtungen, ��r�:���_',.!:,_�an. h'i:f<.t .. _. 

Aussendung zur Begutachtung 

In der Anlage übermittelt das Bundesministerium für 

schaft und Forschung den Entwurf eines Bundesgesetzes, 

das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen 

geändert wird. Um Stellungnahme bis 

längstens 20. Jänner 1995. 

wird ersucht. 

F 
MINORITEN PLATZ 5 
A-1014 WIEN 

TELEFON 
(0222) 531 20-0 

DVR 0000175 

-StG) , 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme ein elangt 

sein, wird die do. Zustimmung angenommen; Leermeldunge 

nicht erforderlich. 

Anlage 

Wien, 14. Dezember 1994 
Der Bundesminister: 

Dr. Scholten 

sind 
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V o r b l a t t  

Problem: 

Der an der Universität Linz im Jahre 1990 eingerichtete Studienversuch "Me hatro
nik" läuft mit Ablauf des Studienjahres 1994/95 aus. 

Ziele: 

Der Studienversuch "Mechatronik" soll in ein Regelstudium übergeführt w rden. 

Alternativen: 

Auslaufen bzw. Verlängerung des Studienversuches. 

Kosten: 

Da das Studium bereits als Studienversuch eingerichtet ist, sind durch die 
tung des Studienversuches in ein Regelstudium keine nennenswerten zusä 
Kosten zu erwarten. 

EU-Konformität: 

Gegeben. 
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E n  t w u r f  

Bundesgesetz, 

mit dem das Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen (Tech-StG 1990), BG 1. Nr. 
373/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 524/1993, d wie 
folgt geändert: 

1. Dem § 4 Abs. 1 Z 16 wird folgende Z 17 angefügt: 

"17. Mechatronik" 

2. Am Ende des 1. Abschnittes der Anlage wird nach "8. freie Wahlfächer· Um
fang von 15 Wochenstunden" angefügt: 

"MECHATRONIK 

Erste Diplomprüfung: 

1. Mathematik 
2. Informatik 
3. Physik 
4. Mechanik 
5. Maschinenbau 
6. Elektrotechnik 
7. weitere Pflichtfächer bzw. Wahlfächer nach Maßgabe der Studienordn 

dem Bereich der Mechatronik sowie aus Grundlagen- und Ergänzungsfac 
bieten, deren Kenntnis zur Erreichung der Studienzieie in der Studienrich g 
Mechatronik erforderlich ist 

Zweite Diplomprüfung: 

1. Angewandte Mathematik 
2. Informatik 
3. Mechanik 
4. Maschinenbau 
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5.  Elektronik 
6. Automationstechnik 
7. weitere Pflichtfächer nach Maßgabe der Studienordnung aus den Grun 

Anwendungs-, Vertiefungs- und Ergänzungsfachgebieten, deren Kenntni zur 
Erreichung der Studienzieie in der Studienrichtung Mechatronik erforde lieh 
ist 

8. gebundene Wahlfächer nach Maßgabe der Studienordnung aus Anwen ungs-, 
Vertiefungs- und Ergänzungsfachgebieten, deren Kenntnis der Erreichung der 
Studienzieie in der Studienrichtung Mechatronik und deren allfälliger tu
dienzweige dienen 

9. freie Wahlfächer im Umfang von 15 Wochenstunden" 

3. Dem § 21 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) § 4 Abs. 1 und die Anlage in der Fassung des Bundesgesetzes GBl. 
Nr . . . ./1995 treten mit 1. September 1995 in Kraft." 
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E r l ä u t e r u n g e n  

Allgemeiner Teil: 

Im August 1990 wurde - vorerst fiir eine Dauer von 5 Jahren - an der Uni ersität 
Linz der Studien versuch "Mechatronik" eingerichtet. (V gl. Verordnung de Bun
desministers fiir Wissenschaft und Forschung vom 5. Juni 1990 über die S dien
ordnung für den Studienversuch Mechatronik, BGBl. Nr. 313/1990. )  

Unter Mechatronik versteht man die Gesamtheit der Grundlagen, Einrich 
und Techniken zum Betrieb, zur Produktion und zur Entwicklung von ".....,�WA.L.L .. , 

orientierten technischen Anlagen, Maschinen und Geräten. Im Mittelp 
Mechatronik steht die ganzheitliche Entwicklung von Systemen und tec schen 
Komponenten ("Mecha"), die mit einer intelligenten Steuerung ("tronik") ve sehen 
sind. Mechatronik ist daher eine interdisziplinäre, technische Disziplin, die a dem 
klassischen Maschinenbau und der klassischen Elektrotechnik aufbaut un diese 
Wissensgebiete sowohl untereinander als auch mit Komponenten der Info tik 
verbindet. 

. 

Der Ausdruck selbst stammt aus Japan. 

Die historische Entwicklung hatte generell zu einer Spezialisierung in Le e und 
Forschung geführt. Die industrielle Etfahrung zeigt jedoch, daß die Entwi klung 
und Herstellung moderner technischer Produkte neben dem einschlägigen S ezial
wissen auch ein neuartiges gesamtheitliches Denken etfordert. Innovatio n im 
technischen Bereich sind nur erreichbar, wenn Neuentwicklungen als ganzhe tliche 
mechatronische Systeme entworfen und mit modemen Methoden optimiert w rden, 
sowie die Möglichkeiten von mechatronischen Detaillösungen für Bauteil und 
Baugruppen extensiv genutzt und milaoelektronische Komponenten und Sy teme 
eingesetzt werden. 

Die Verbindung der Fachgebiete Maschinenbau, Elektrotechnik und Infom 1st 
in der Luft- und Raumfahrt schon lange bekannt und wird etfolgreich eing setzt. 
Vor allem die Verfügbarkeit preiswerter Rechnerleistung und intelligente Lei
stungselektronik sind der Grund dafür, daß diesem multidisziplinären Ge 'chts
punkt bei der Entwicklung von modemen Produkten auch außerhalb der L - und 
Raumfahrt in zunehmenden Maße Rechnung getragen ,wird. 

Das Ziel der Einrichtung des Studienversuches war, das Defizit an Technike 
Naturwissenschaftem, welches in Österreich besteht, abzudecken und Absol nten 
auszubilden, die an den Schnittstellen von Maschinenbau, EI ktro
techniklElektronik und Informatik beruflich tätig werden können und in der Lage 
sind, in diesem interdisziplinären Fachgebiet Forschungs- und Entwicklun sauf-
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gaben zu übernehmen, sowie sich rasch in neue Aufgabenbereiche einzuar eiten. 
Den Absolventen des Studienversuches sollte eine anspruchsvolle Ausbild g zu 
Teil werden, die sie in die Lage versetzt, technische Probleme auch fac über
greifender Art im Bereich komplexer Maschinen, Geräte, Prozeß- und Prod ·ons
abläufe unter Einsatz fortgeschrittener Technologien zu lösen und in dies Be
reich auch die Entwicklung neuer Produkte wesentlich mitzutragen, und so ·t den 
Anschluß an die internationale Entwicklung im technischen Bereich nicht ver
fehlen. 

Der Studienversuch läuft, wie bereits oben erwähnt, mit Ende des Somme seme
sters 1995, somit am 30. September 1995 aus. Auf Grund der in den verg genen 
Jahren insbesonders von der studentischen Nachfrageseite her erfolgten po itiven 
Erfahrungen, aber auch auf Grund der bereits erfolgten Investitionen ist es g recht
fertigt, den auslaufenden Studienversuch in ein reguläres Studium umzuw . dein. 

Die GesamtanzahJ der Studierenden beträgt derzeit 619, wobei sich mittlerw 
. 

e die 
Erstinskribientenzahl auf etwa 100 jährlich eingependelt hat. 

Von den zu Beginn des Studienversuchs zugesagten zehn Ordinariaten wurd n be
reits neun zugeteilt, wobei fünf bereits besetzt wurden, vier befinden s· ch im 
Stadium der Berufungsverhandlung. Ein zunächst nicht geplantes Ordin at fiir 
"Systemsoftware" wurde ebenfalls bereits eingerichtet und auch besetzt .

.. 
erdies 

wurden drei Planstellen fiir außerordentliche Universitätsprofessoren zu eteilt. 
Jedem Ordinariat wurden drei AssistentenplansteIlten sowie die entspre ende 
Infrastruktur (auch im nichtwissenschaftlichen Personal) zur Verfügung ges eIlt. 
Die Finanzierung der Berufungszusagen (insbesondere Geräteausstattung) e olgte 
bzw. erfolgt mit Ausnahme des letztgenannten Ordinariates fiir Systemsoftw e im 
Wege des Linzer Hochschulfonds, der fiir diesen Zweck Mittel in der Höhe on 70 
Millionen Schilling zur Verfügung gestellt hat. 
Der Bund hat Ausgaben fiir die Ersteinrichtung von insgesamt etwa 3,6 
Schilling zur Verfügung gestellt. 
An remunerierten Lehraufträgen ist bis inklusive Studienjahr 1994/95 ein 
gent von 176 Einheiten zur Verfügung gestellt worden. 
Die Mieten fiir die benötigten Räumlichkeiten betragen seit Beginn des S 
versuches etwa 13 Millionen SchiIIing. 

Auf Grund der bereits erfolgten Investitionen ist die Umwandlung des Studi nver
suchs Mechatronik in ein Regelstudium gerechtfertigt. 

Die Einrichtung als Regelstudium verursacht dem Bund nunmehr keine we entli-
chen zusätzlichen Kosten. 

I 
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Die EU-Konformität ist gegebeu. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage bildet Art. 14 B-VG. 

Besonderer Teil: 

Zu Z 1: 

Diese Bestimmung bildet die Voraussetzung (Verordnungsermächtigung , daß 
durch Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung (S dien
ordnung) Mechatronik als ordentliches Studium eingerichtet werden kann. 

ZuZ2: 

In dieser Bestimmung werden die Prüfungsfacher der ersten und zweiten D plom
prüfung normiert. 
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